
Zeitschrift: Mitteilungsblatt für die Schweizer im Fürstentum Liechtenstein

Herausgeber: Schweizer-Verein im Fürstentum Liechtenstein

Band: - (1984)

Heft: 4

Artikel: Vereinbarung zum Besuch der Kantonsschule Sargans

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-938236

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-938236
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


22

Mit der Neuformulierung des Uebergangsrechts wird
sich nochmals der Nationalrat befassen müssen.

VEREINBARUNG ZUM BESUCH DER KANTONSSCHULE SARGANS

Die Vereinbarung zwischen dem Fürstentum Liechtenstein
und dem Kanton St. Gallen über den Besuch der

Kantonsschule Sargans ist dem Fürstentum Liechtenstein
von der Regierung grundsätzlich genehmigt

worden

Aufgrund der Vereinbarung stellt der Kanton St.Gallen
dem Fürstentum Liechtenstein an den Abteilungen der
Kantonsschule Sargans, die im Fürstentum Liechtenstein

nicht geführt werden, und am Lehrerseminar
ausreichend Plätze für Schüler zur Verfügung. Im
weiteren unterstehen die Schüler aus Liechtenstein an

Frage 11 :

Wie heisst dieser 1921 geborene Dramaturg,

Schriftsteller und Philosoph, welcher
noch heute das kulturelle Leben unseres
Landes bereichert? (Photo: Mondo-Ver-
lag)

Frage 12:
Dieses Schloss liegt im Engadin und beherbergt

heute ein Museum für regional-typische

Möbel. Wie heisst das Schloss?
(Photo: Keystone)
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der Kantonsschule Sargans den gleichen Bestimmungen
wie Schüler aus dem Kanton St. Gallen, Als
Gegenleistung entrichtet das Fürstentum Liechtenstein an
die Betriebskosten der Kantonsschule Sargans
entsprechend der Schülerzahl aus Liechtenstein einen
jährlichen Beitrag, der den Aufwendungen des Kantons
St. Gallen für seine eigenen Schüler entspricht. Den

liechtensteinischen Schülern gleichgestellt sind
ausländische Schüler mit liechtensteinischer Mutter
und ausländische Schüler, deren Eltern seit wenigstens

10 Jahren Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein
haben.

ERWERBSAUSFALLENTSCHAEDIGUNG FUER WEHR- UND

ZIVILSCHUTZPFLICHTIGE SCHWEIZERBUERGER IN LIECHTENSTEIN

Militärpflichtige Schweizerbürger, die während mehr
als 6 Monate pro Jahr in Liechtenstein wohnen und
arbeiten, erhalten sogenannten militärischen
Auslandurlaub. Dieser ist ca. 1 Monat vor der Ausreise
aus der Schweiz beim Sektionschef des letzten
schweizerischen Wohnortes zu beantragen. Bei der
Wohnsitznahme im Fürstentum Liechtenstein hat die
militärische Anmeldung innert 8 Tagen beim Sektionschef

in Buchs (SG) zu erfolgen.
Militärdienstpflichtige Schweizerbürger, die in
Liechtenstein wohnen und in der Schweiz arbeiten,
oder in Liechtenstein arbeiten und in der Schweiz
wohnen, haben ihre Dienstpflicht zu absolvieren.
In diesem Fall wird kein Auslandurlaub gewährt.
Wer Militärdienst leistet,hat in jedem Fall Anspruch
auf angemessenen Ersatz des Lohn- und Verdienstaus-
falles. Damit will der Staat dem Wehrmann und seiner
Familie einen wirtschaftlichen Schutz während des
Militärdienstes gewähren. Finanziert werden die
Entschädigungsbeiträge in der Schweiz durch Zuschläge
zu den Beiträgen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
an die schweizerische Alters- und Hinterbliebenenversicherung.

Anspruch auf Erwerbsersatz haben alle
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